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Einleitung 

Die Arbeit der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse des Deutschen 
Bundestages und der Länderparlamente ist in den letzten Jahren durch brisante 
Verfahren nicht nur in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, sondern hat 
eine Welle von gerichtlichen Verfahren ausgelöst, die rechtliche Unklarheiten 
und Lücken des Enqueterechts aufgedeckt oder wieder ins Bewußtsein gebracht 
haben 1. Vorrangig befaßten sich diese Entscheidungen mit der Verfahrensaus-
gestaltung, insbesondere den Minderheitenrechten und der Rechtsschmutzmög-
lichkeit Privater gegenüber Eingriffen des Untersuchungsgremiums2 • Nicht 
selten hatten sich aber auch Strafgerichte im Anschluß an parlamentarische 
Untersuchungsverfahren mit der Frage zu beschäftigen, ob sich eine Auskunfts-
person eines Aussagedelikts schuldig gemacht hat 3• Ein besonderes Problem 
dieser Strafverfahren stellt die Behandlung derjenigen Personen dar, die im 
Rahmen sogenanner Mißstands- oder Skandalenqueten im Mittelpunkt der 
Untersuchung stehen und deshalb als Betroffene bezeichnet werden. Ihre recht-
liche Stellung vor den Untersuchungsausschüssen korrespondiert mit der Straf-
barkeit von Falschaussagen und ist trotz einer vertieften juristischen Diskussion 
seit der Entstehung des Untersuchungsrechts der Parlamente umstritten4 • Die 
rechtsstaatlichen Gefahren und Defizite des Enqueterechts werden in diesem 
Problemkomplex besonders deutlich, weil die unklaren Eingriffsbefugnisse des 
Art. 44 Abs. 2 Satz I Grundgesetz (GG), das problematische Verhältnis von 
staatlichem Aufklärungsinteresse und individuellem Grundrechtsschutz und die 
fehlende Angreifbarkeit der Abschlußberichte der Ausschüsse zu gravierenden 
Nachteilen für den betroffenen Personenkreis führen könnenS. Die Rechtsstei-
lung der Betroffenen im parlamentarischen Untersuchungsverfahren, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Aussage- und Wahrheitspflicht, gilt deshalb als eine der 
schwierigsten und umstrittensten Fragen des Enqueterechts6• 

Die vorliegende Arbeit analysiert die Rechte und Pflichten der Betroffenen im 
parlamentarischen Untersuchungsverfahren und will damit einen Beitrag zur 

I Vgl. Hilf. NVwZ 1987, 537 ff. 
2 Allein im Zusammenhang mit dem BT-Ausschuß "Neue Heimat" wurden 24 Gerichtsver-

fahren ausgelöst, vgl. BT-Drs. 10/6779, S. 21 ff. 
3 Vgl. aus jüngster Zeit: OLG Köln, NJW 1988, 2485 ff.; OLG Koblenz, StrafVert 1988, 

S.531ff. 
4 Vgl. zur älteren Literatur: Heck. S. 63 ff.; Kahn. S. 39 ff. 
5 Vgl. Quaas/Zuck. NJW 1988, 1877. 
6 Schröder. S. 45; Quaas/Zuck. aaO, 1877. 
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Klärung ihrer Rechtsposition leisten. Dabei wird insbesondere die strafrechtliche 
Behandlung von Falschaussagen untersucht, die von der verfahrensrechtlichen 
Stellung dieser Personen abhängig ist. 

Im ersten Teil soll zunächst der Frage nachgegangen werden, ob und wann 
Aussagedelikte vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß (im fol-
genden: PUA) überhaupt begangen werden können. Von entscheidender Bedeu-
tung sind in diesem Zusammenhang die Auswirkungen der fehlerhaften 
Einsetzung eines PUA durch Überschreitung der verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen oder ungenügend bestimmte Untersuchungsaufträge. Aber auch 
Überschreitungen der Einsetzungs- oder Beweisbeschlüsse bei der Vernehmung 
von Auskunftspersonen werden auf ihre strafrechtlichen Folgen für die §§ 153 ff. 
StGB hin untersucht. Die damit verbundene Klärung der Reichweite parlamen-
tarischer Untersuchungskompetenz ergibt gleichzeitig Anhaltspunkte für die 
Schutzbedürftigkeit Privater im Enqueterecht. 

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet im zweiten Teil die Erörterung der Frage, 
ob eine Differenzierung zwischen Zeugen und betroffenen Auskunftspersonen 
im PUA-Verfahren notwendig ist und wie sie sich auf die verfahrensrechtliche 
Stellung der Auskunftspersonen und ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit für 
Aussagedelikte auswirkt. Dabei wird weniger auf die sinngemäße Anwendung 
der strafprozessualen Vorschriften nach Art. 44 Abs. 2 Satz I GG zurückzu-
greifen sein, als auf die verfassungsrechtlich verbürgten Schutzrechte der Betrof-
fenen. Eine besondere Bedeutung gewinnen in diesem Zusammenhang das 
Nemo-Tenetur-Prinzip, das Recht auf rechtliches Gehör und das Prinzip des 
fairen Verfahrens. Es wird zu zeigen sein, daß aus diesen Rechten, die sämtlich 
Verfassungsrang genießen, zwingend ein Minimum an Beteiligungsrechten 
Betroffener abgeleitet werden muß. Anschließend wird der Frage nachgegangen, 
ob mit der so entwickelten verfahrensrechtlichen Stellung Betroffener eine straf-
bewehrte Wahrheitspflicht vereinbar ist. 

Zum Abschluß der Untersuchung wird der Personenkreis der Betroffenen 
genauer definiert und die Frage erörtert, ob eine Sonderbehandlung für Amts-
träger mit den gefundenen Grundsätzen vereinbar ist, soweit sich die Unter-
suchung auf ihre Amtsführung bezieht. 



1. Teil 

Die Zuständigkeit parlamentarischer U ntersuchungs-
ausschüsse zur eidlichen Vernehmung 

von Zeugen und Sachverständigen 

A. Vorüberlegung 

Die Klärung der Frage, ob und wann Aussagedelikte vor einem parlamenta-
rischen Untersuchungsgremium überhaupt begangen werden können, mag auf 
den ersten Blick mit der Rechtsstellung der Betroffenen nichts zu tun haben. Ver-
gegenwärtigt man sich jedoch, daß die Aussage- und Wahrheitspflicht der Aus-
kunftspersonen von den Beschränkungen des Enqueterechts beeinflußt werden 
kann, so wird ein Zusammenhang zwischen den Schutzbedürfnissen dieser Per-
sonen und den Untersuchungskompetenzen eines Parlaments deutlich. Je weiter 
die Rechte der Legislative reichen, durch Untersuchungsausschüsse Sachver-
halte aufzuklären, um so stärker können einzelne Bürger in Anspruch genom-
men und ihre Grundrechte tangiert werden. Dadurch entsteht ein besonderes 
Bedürfnis nach verfahrensrechtlichem Schutz, insbesondere für die Personen, 
deren Verhalten zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht wird. 

Vor diesem Hintergrund soll im folgenden untersucht werden, wann parla-
mentarische Untersuchungsausschüsse zur eidlichen Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen zuständig sind, weil nur dann eine strafbewehrte Aussage-
und Wahrheitspflicht überhaupt entstehen kann. 

B. Gesetzliche Ermächtigung der PUAe zur Eidesabnahme 

Die Tatbestände der §§ 153 ff. StGB setzen zunächst voraus, daß eine falsche 
Aussage vor Gericht oder einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen zuständigen Stelle gemacht wurde. Ein tatbestandsmäßi-
ges Aussagedelikt kann somit nach deutschem Recht nur begangen werden, 
wenn eine falsche Aussage vor einer Institution abgegeben wird, die ausdrück-
lich auch zur Abnahme von Eiden berechtigt ist 1. Da parlamentarische Unter-
suchungsausschüsse keine Gerichte im Sinne der §§ 153 ff. StGB sind 2, weil sie 

1 Anders beispielsweise in Österreich. wo generell falsche Beweisaussagen vor Verwaltungs-
behörden strafbar sind, vgl. Pallin. in Wiener Kommentar, § 289 Rn. I. 

2 Buchholz 
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